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Die oberen Schulaufsichtsbehörden können Lehrkräfte als Beraterinnen 
und Berater im Schulsport unter folgenden Rahmenbedingungen einset­
zen: 
1.	 Aufgaben der Beraterinnen und Berater im Schulsport 
1.1	 Beratung im Schulsport 

Für diese Aufgabe besonders geeignete Lehrkräfte können beauf­
tragt werden, die für den Schulsport zuständigen Schulaufsichtsbe­
amtinnen und Schulaufsichtsbeamten, die Schulträger, die Schu­
len, die Sportverbände und Sportvereine sowie weitere am Schul­
sport interessierte Organisationen und Institutionen bei der Umset­
zung der vom Ministerium für Schule und Weiterbildung und dem In­
nenministerium vorgegebenen landesweiten Schwerpunktmaßnah­
men zur Entwicklung und Förderung des Sportunterrichts und des
außerunterrichtlichen Schulsports zu beraten und zu unterstützen. 

1.2	 Fortbildung im Schulsport 
Für diese Aufgaben besonders geeignete Lehrkräfte können beauf­
tragt  werden, die zentrale,  regionale und lokale sowie schulinterne
Fortbildung der Lehrkräfte im Schulsport unter Berücksichtigung
der vom Ministerium für Schule und Weiterbildung und vom Innen­
ministerium vorgegebenen landesweiten Schwerpunktmaßnahmen
zu planen, durchzuführen und zu evaluieren. 
Ein wesentlicher Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt in der Zusam­
menarbeit mit den weiteren Trägern der Fortbildung von Lehrkräf­
ten im Schulsport. 

2.	 Bestellung der Beraterinnen und Berater im Schulsport 
Die Bezirksregierungen bestellen die Beraterinnen und Berater für
ihren Bezirk. Mit der Bestellung werden jeweils der spezifische Auf­
gabenbereich, die Anrechnung der Inanspruchnahme auf die Re­
gelpflichtstundenzahl, die Höhe der pauschalen Kostenerstattung
und die Dauer der Berufung festgelegt. Der Einsatzzeitraum der Be­
raterinnen und Berater beträgt in der Regel zwei Jahre. 
Sollen Beraterinnen und Berater in mehreren Regierungsbezirken
bzw. auf der Ebene eines Schulamts bzw. mehrerer Schulämter tä­
tig werden, werden deren Bestellung und Einsatz einvernehmlich
zwischen den betroffenen Bezirksregierungen/Schulämtern gere­
gelt. Die Beraterinnen und Berater werden von der Bezirksregie­
rung bestellt, in deren Bezirk sie ihre Planstelle innehaben. Dort
liegt auch die Zuständigkeit für die Genehmigung der Dienstreisen
und die Kostenerstattung. 

3.	 Stellung der Beraterinnen und Berater im Schulsport 
Die Beraterinnen und Berater im Schulsport nehmen als Lehrkraft
an einer Schule ihre Tätigkeit als Beraterinnen und Berater im Rah­
men ihres Hauptamtes wahr. Soweit die Beraterinnen und Berater
im Schulsport im Rahmen ihrer Tätigkeit mit Schulträgern, Sportver­
bänden, Sportvereinen sowie weiteren am Schulsport interessier­
ten Organisationen und Institutionen zusammenarbeiten, hat das
Land wegen der engen inhaltlichen Verbindung zur schulischen Ar­
beit hieran ein dringendes dienstliches Interesse. 
Die Beraterinnen und Berater im Schulsport unterliegen bei der
Wahrnehmung ihrer Aufgaben den Weisungen der für den jeweili­
gen Aufgabenbereich zuständigen Schulaufsichtsbeamtinnen und
Schulaufsichtsbeamten. Deren Verantwortlichkeit bleibt unberührt. 
Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben können die Bezirksregierungen
den Beraterinnen und Beratern – je nach dem Ausmaß ihrer Inan­
spruchnahme – eine Anrechnung auf die Regelpflichtstundenzahl
von bis zu sieben Wochenstunden gewähren. Über Ausnahmen 
entscheidet das Ministerium für Schule und Weiterbildung. 
Die Zuweisung der für den Einsatz der Beraterinnen und Berater im
Schulsport erforderlichen Stellen erfolgt jährlich nach Maßgabe des
Haushaltsplans durch das Ministerium für Schule und Weiterbil­
dung. 

Dieser Runderlass ergeht im Einvernehmen mit dem Innenministerium und
dem Finanzministerium. 
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